
 

 
 

 

elumeo SE 

Berlin 

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A11Q05 
ISIN: DE000A11Q059 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am  

Freitag, den 20. Juni 2025, um 10:00 Uhr (MESZ), 
in den Räumen der Juwelo Deutschland GmbH, Portal 3b, 3. OG,  

Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der elumeo SE ein.  

 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der elumeo SE und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Lageberichts der elumeo SE und 
des Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben 
gemäß §§ 289a, 315a HGB) sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Ge-
schäftsjahr 2024 

Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.elu-
meo.com/investor-relations/hauptversammlung zugänglich und liegen in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft (Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin) zur Einsicht der Aktionäre 
aus. Jedem Aktionär wird auf Verlangen kostenlos eine Abschrift erteilt. Ferner werden die 
genannten Unterlagen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auslie-
gen.  

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keine Be-
schlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Verwaltungsrat den von den 
geschäftsführenden Direktoren vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss für das Ge-
schäftsjahr 2024 bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 
damit gemäß Art. 9 Absatz 1 lit. c) i) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 
08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (nachfolgend auch 
"SE-VO") in Verbindung mit § 47 Absatz 5 Satz 1 SEAG festgestellt ist.  

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des 
Verwaltungsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelentlastung über die Entlas-
tung der Mitglieder des Verwaltungsrats entscheiden zu lassen. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das 
Geschäftsjahr 2024 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden geschäftsführen-
den Direktoren für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelentlastung über die Entlas-
tung der geschäftsführenden Direktoren entscheiden zu lassen. 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des gegebenenfalls erforderlichen Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie für die gegebenenfalls beauftragte 
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2025 und der 
Quartalsmitteilungen 2025 

Der Verwaltungsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Mazars 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Dom-
straße 15, 20095 Hamburg, zum Abschlussprüfer und -sofern erforderlich- Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 und – jeweils sofern beauftragt – gegebenenfalls 
für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2025 und der 
Quartalsmitteilungen 2025 zu wählen. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Ein-
flussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klau-
sel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 
2024 

§ 120a Abs. 4 Satz 1 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Akti-
onärsrechterichtlinie (ARUG II) bestimmt, dass die Hauptversammlung der börsennotierten 
Gesellschaft über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs-
berichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr beschließt. 

Der nach §  162 AktG erstellte und von Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft geprüfte Vergütungsbericht der elumeo SE für das Geschäftsjahr 2024 ist mit 
seinem vollständigen Inhalt einschließlich des Vermerks des Abschlussprüfers über die 
Prüfung des Vergütungsberichts unter Ziffer II. „Vergütungsbericht 2024“ abgedruckt. Er ist 
zudem vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der 
Gesellschaft unter 

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich. 

Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren schlagen vor, wie folgt zu be-
schließen: 

„Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht der elumeo SE für das Ge-
schäftsjahr 2024 wird gebilligt.“ 

6. Beschlussfassung über die Billigung des vom Verwaltungsrat vorgelegten Vergü-
tungssystems für die geschäftsführenden Direktoren 

§ 120a Abs. 1 Satz 1 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Akti-
onärsrechterichtlinie (ARUG II) in Verbindung mit § 40 Abs. 1 SEAG, §§ 87, 87a AktG be-
stimmt, dass die Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier 
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Jahre über die Billigung des von dem Verwaltungsrat aufgestellten Vergütungssystems für 
die geschäftsführenden Direktoren beschließt. 

Das vom Verwaltungsrat nach 40 Abs. 1 SEAG, §§ 87, 87a AktG aufgestellte Vergütungs-
system für die geschäftsführenden Direktoren ist in seinem vollständigen Inhalt vom Tage 
der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich. 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen: 

„Das vom Verwaltungsrat erstellte Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direkto-
ren der elumeo SE wird gebilligt.“ 

7. Beschlussfassung über die Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmit-
glieder unter Änderung von § 15 Abs. 1 der Satzung 

§ 113 Abs. 3 Satz 1, 2 AktG in der Fassung des ARUG II in Verbindung mit § 38 Abs. 1 
SEAG bestimmt, dass bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über 
die Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder Beschluss zu fas-
sen ist, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss genügt. 

Die Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder ist in § 15 der Sat-
zung der elumeo SE geregelt. Danach erhalten die Verwaltungsratsmitglieder für ihre Tä-
tigkeit eine fixe Vergütung. Eine variable Vergütung, die vom Erreichen bestimmter Erfolge 
bzw. Ziele abhängt, ist für die Verwaltungsratsmitglieder nicht vorgesehen. Ein Sitzungs-
geld wird nicht gezahlt. Ein Verwaltungsratsmitglied, das nur während eines Teils eines 
Geschäftsjahres tätig ist, erhält eine zeitanteilige Vergütung berechnet nach der auf vollen 
Monaten bestimmten Tätigkeitsdauer. Die Vergütung ist zeitanteilig zahlbar nach Ablauf 
eines jeden Monats. 

Den nicht geschäftsführenden Mitgliedern des Verwaltungsrats werden sämtliche Ausla-
gen, die ihnen im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Pflichten als Organmitglied ent-
stehen, sowie etwaige abzuführende Umsatzsteuer auf ihre Vergütung erstattet. Für be-
schränkt steuerpflichtige nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats mit einer 
Bruttovereinbarung i. S. d. § 50a Abs. 1 EStG wird die Abzugssteuer zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag durch die Gesellschaft abgeführt. 

Zusätzlich erhalten die Verwaltungsratsmitglieder als Vergütung ferner die Übernahme der 
Kosten einer Haftpflichtversicherung (sogenannte ,,D&O-Versicherung"), die von der elu-
meo SE für die Mitglieder des Verwaltungsrats abgeschlossen wird. Diese Versicherung 
wird mit einer angemessenen Versicherungssumme und einem Selbstbehalt in Höhe von 
10% des jeweiligen Schadens abgeschlossen. Der Selbstbehalt ist für alle innerhalb eines 
Versicherungsjahres auftretenden Schadensfälle auf das Eineinhalbfache der festen jähr-
lichen Vergütung des jeweiligen Verwaltungsratsmitgliedes begrenzt. Die Kosten dieser 
Versicherung trägt die elumeo SE. 

Die Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder ist seit dem Jahr 
2023 unverändert. 

elumeo SE hat sich bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems für die nicht geschäfts-
führenden Mitglieder des Verwaltungsrats an den gesetzlichen Vorgaben sowie den Vor-
gaben des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 28. April 2022 
(„DCGK“) orientiert.  
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In Entsprechung zu Grundsatz 25, Empfehlung G.18 DCGK, sollen die Mitglieder des Ver-
waltungsrats eine reine Festvergütung erhalten, um die Unabhängigkeit des Verwaltungs-
rats zu gewährleisten und eine objektive Wahrnehmung der Beratungs- und Überwa-
chungsfunktion zu ermöglichen. Variable Vergütungsbestandteile sollen nicht vorgesehen 
werden, da sich der Umfang der Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der Verwal-
tungsratsmitglieder regelmäßig nicht parallel zum geschäftlichen Erfolg des Unternehmens 
bzw. zur Ertragslage der Gesellschaft entwickelt. Die Vergütung der Mitglieder des Verwal-
tungsrats soll insgesamt ausgewogen sein und in einem angemessenen Verhältnis zu Ver-
antwortung und Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft 
stehen, wobei auch die Vergütungsregelungen anderer börsennotierter Gesellschaften be-
rücksichtigt werden sollen. Zugleich soll sie die Übernahme eines Mandats als Mitglied oder 
Vorsitzender des Verwaltungsrats hinreichend attraktiv erscheinen, um geeignete Mitglie-
der zu gewinnen und halten zu können. Dies ist Voraussetzung für eine bestmögliche Über-
wachung und Beratung der geschäftsführenden Direktoren, die wiederum wesentlich zu 
einer erfolgreichen Geschäftsstrategie sowie der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft 
beiträgt. 

Angesichts der Lage der Gesellschaft hält der Verwaltungsrat es für angemessen, die Ver-
gütung von EUR 120.000,00 für den Vorsitzenden des Verwaltungsrats unverändert zu las-
sen, die Vergütung der übrigen nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats, 
mit Ausnahme des Vorsitzenden, jedoch auf EUR 25.000,00 anzuheben.  

Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren schlagen der Hauptversamm-
lung vor, den folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 15 Abs. 1 der Satzung erhält folgende Fassung: 

Die nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr 

ihrer Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat eine feste jährliche Vergütung. Der Vorsitzende erhält EUR 

120.000,00 zzg| USt. Die anderen nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten 

jeweils EUR 25.000,00 zzgl. USt. Ein Verwaltungsratsmitglied, das nur während eines Teils eines Ge-

schäftsjahres tätig ist, erhält eine zeitanteilige Vergütung berechnet nach der auf vollen Monaten be-

stimmten Tätigkeitsdauer. Die Vergütung ist zeitanteilig zahlbar nach Ablauf eines jeden Monats.“ 

Die Neuregelung der Vergütung gilt ab dem 01.Januar 2025.“ 
 

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 

ZUSAMMENSETZUNG DES VERWALTUNGSRATS 

Gemäß § 124 Abs. 2 Satz 1 AktG wird darauf hingewiesen, daß sich der Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft gemäß Art. 43 Abs. 2 SE-VO und Art. 43 Abs. 3 SE-VO in Verbindung mit § 23 SEAG 
und § 24 Abs. 1 SEAG nur aus Verwaltungsratsmitgliedern der Aktionäre zusammensetzt, die von 
der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge ge-
bunden. 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMM-

LUNG 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 5.927.420 auf den Inha-
ber lautende, nennbetragslose Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher 5.927.420. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der 
Einberufung keine eigenen Aktien. 
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VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMM-

RECHTS 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-
sammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig 
angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewie-
sen haben. Zu diesem Zweck ist ein in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder in Text-
form (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus-
reichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor 
der Hauptversammlung zu beziehen, das ist Donnerstag, der 29. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), 
("Nachweisstichtag") zu beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft zumindest in Text-
form (§ 126b BGB) spätestens bis zum Freitag, den 13. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter 
folgender Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen: 

elumeo SE 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
Telefax: + 49 (0) 2202 23569-11 
E-Mail:  
 

Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der 
Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre möglichst frühzeitig 
eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und 
der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden dann durch das depotführende Institut 
vorgenommen. 

BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und für die Ausübung 
des Stimmrechts nur als Aktionär, wer den Nachweis über den Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag 
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständi-
gen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Be-
rechtigung zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz zum 
Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben 
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 
AktG* ordnungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, zu dessen Vertretung er nicht befugt ist, 
ohne dessen Einwilligung zur Ausübung von Rechten in der Hauptversammlung benutzt. Ebenso 
führt ein Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen 
bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt 
und erst danach Aktionär wird, ist aufgrund dieser Aktien nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 

* Die Vorschriften des deutschen Aktiengesetzes finden auf die elumeo SE gemäß Art. 9 Absatz 1 
lit. c) ii), Art. 10 und Art. 53 der SE-VO Anwendung, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-
VO nichts anderes ergibt. 

VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH EINEN BEVOLLMÄCHTIGTEN IN DER HAUPTVERSAMMLUNG 
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Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
bei entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereini-
gung von Aktionären oder einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), andere von § 135 AktG er-
fasste Institute oder Personen oder eine Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall 
sind eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis seines Anteils-
besitzes zum Nachweisstichtag gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich. Hier-
für kommen Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden und gegenüber der Gesellschaft 
in Betracht. 

Wenn weder ein Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) noch eine Aktionärsvereinigung oder eine mit 
diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmäch-
tigt wird, bedürfen die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis gegenüber der 
Gesellschaft zumindest der Textform (§ 126b BGB). 

Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, 
so kann die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die folgende Anschrift, Telefaxnum-
mer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet werden: 

elumeo SE 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
Telefax: + 49 (0) 2202 23569-11 
E-Mail:  
 

Der Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung 
erfolgen. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nach-
weis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem 
Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b BGB) der Gesellschaft 
gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus § 135 AktG nicht etwas anderes ergibt (siehe unten). 

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann an die oben für die Erteilung von Vollmach-
ten angegebene Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen. Um den Nachweis der 
Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den vollständigen Namen bzw. die 
vollständige Firma und den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift des Aktionärs anzugeben. Bitte 
geben Sie auch den Namen und die Anschrift des Bevollmächtigten an, damit diesem die Eintritts-
karte übersandt werden kann. 

Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Haupt-
versammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. Kreditinstituts), einer Aktionärsvereinigung oder 
einer anderen mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Institution 
oder Person besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung noch nach dem ausdrückli-
chen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine Textformerfordernis für die Vollmacht gemäß 
§ 134 Absatz 3 Satz 3 AktG findet bei diesen Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffas-
sung keine Anwendung. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen der Vollmachtsempfänger 
eine besondere Form der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Absatz 1 Satz 2 AktG (gegebenen-
falls in Verbindung mit § 135 Absatz 8 oder §§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 AktG) nachprüfbar 
festhalten muss. Die möglicherweise zu beachtenden Besonderheiten bitten wir beim Vollmachts-
empfänger zu erfragen. 
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Wenn ein Aktionär einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder 
Person bevollmächtigen möchte, sollte er sich zudem vorher beim Vollmachtsempfänger erkundi-
gen, ob dieser in der Hauptversammlung der elumeo SE vertreten bzw. anwesend sein wird.  

Die Vollmachtserteilung durch in der Hauptversammlung anwesende Aktionäre und Aktionärsver-
treter an andere Anwesende ist ebenfalls möglich. Allerdings können Intermediäre, Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen oder andere mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleich-
gestellte Institutionen oder Personen Untervollmachten an Personen, die nicht ihre Angestellten 
sind, gemäß § 135 Absatz 5 Satz 1 AktG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 Absatz 8 AktG 
oder §§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 AktG) nur erteilen, wenn die Vollmacht dies gestattet. 

Formulare, welche für die Erteilung und für den Widerruf von Vollmachten verwendet werden kön-
nen, erhalten die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre zusammen mit 
der Eintrittskarte. Entsprechende Formulare sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft un-
ter  

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare 
besteht nicht. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere 
Bevollmächtigte zurückweisen. 

STIMMABGABE DURCH EINEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER 

Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung entspre-
chend ihren Weisungen, durch die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter, Kerstin Müller, Berlin, und Tobias Funk-Isberner, Berlin, ausüben zu lassen. Auch 
in diesem Fall muss sich der Aktionär frist- und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung anmelden 
und seinen Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag nachweisen.  

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen aufgrund der Bevollmächtigung 
durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten ab. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegen bei Ausübung der Stimmrechte 
keinerlei Weisungen der elumeo SE. Bei nicht eindeutiger Weisung müssen sich die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegen-
stand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (z.B. bei Verfahrensanträgen), nicht aus-
üben. In diesen Fällen werden sie sich der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teil-
nehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche 
Weisung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts 
oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter sowie der Widerruf einer an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter erteilten Vollmacht bedürfen zumindest der Textform (§ 126b BGB). Die Aktionäre, die den 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, können 
ein unter  

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung 
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zum Herunterladen bereitstehendes Vollmachts-/Weisungsformular verwenden. Das Vollmachts-
/Weisungsformular kann auch kostenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden. Eine Verpflich-
tung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Formulars zur Bevollmächtigung bzw. 
Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht. 

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der Gesellschaft 
aus organisatorischen Gründen bis spätestens Donnerstag, den 19. Juni 2025, 16:00 Uhr 
(MESZ), zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die nachfolgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. 
E-Mail-Adresse zugehen: 

elumeo SE 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
Telefax: + 49 (0) 2202 23569-11 
E-Mail:  
 

Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter während 
der Hauptversammlung möglich. 

RECHTE DER AKTIONÄRE 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und 
Satz 3 SE-VO, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Absatz 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals (dies entspricht 296.371 Stück-
aktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) er-
reichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung ge-
setzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO 
in Verbindung mit § 50 Absatz 2 SEAG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen 
Gesellschaft (SE) erforderlich. § 50 Absatz 2 SEAG entspricht dabei inhaltlich der Regelung 
des§ 122 Absatz 2 Satz 1 AktG. 

Für jeden neuen Gegenstand der Tagesordnung muss einem solchen Verlangen eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Eine 90-tägige Vorbesitzzeit des genannten Mindestbesit-
zes von Aktien ist gemäß § 50 Absatz 2 SEAG bei der SE keine Voraussetzung für ein Tagesord-
nungsergänzungsverlangen. Das Verlangen ist schriftlich an den Verwaltungsrat der Gesellschaft 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also spä-
testens bis zum Dienstag, den 20. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten, entspre-
chende Verlangen an folgende Adresse zu richten: 

elumeo SE 
– Der Verwaltungsrat – 
z.Hd. Herr Volker Ney 
Erkelenzdamm 59/61 
10999 Berlin 

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei de-
nen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.elu-
meo.com/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG 
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Jeder Aktionär ist berechtigt, zu den Punkten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung in 
der Hauptversammlung Anträge zu stellen bzw. (nur betreffend Punkte der Tagesordnung) Wahl-
vorschläge zu machen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Ver-
öffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 

Die Gesellschaft wird Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des 
Aktionärs, der Begründung (die für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist) und einer etwaigen Stel-
lungnahme der Verwaltung unter https://www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung 
zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also 
bis zum Donnerstag, den 05. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), an die nachfolgend genannte An-
schrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:  

elumeo SE 
 – Investor Relations –  
Erkelenzdamm 59/61 
10999 Berlin 
Telefax: +49 30 695979 650 
E-Mail: ir@elumeo.com 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft ab-
sehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Absatz 2 Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt. Eine Begründung 
eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 
Zeichen beträgt. 

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Verwaltungsrat außer in den Fällen des § 126 Ab-
satz 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angabe von Namen, 
ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder oder Prüfer bzw. 
Firma und Sitz der vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Angabe über die 
Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG enthalten. 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG 

In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen vom Ver-
waltungsrat Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemä-
ßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Verwaltungsrat aus den in § 131 Absatz 3 AktG 
genannten Gründen absehen.  

Gemäß § 20 Absatz 1 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter ermächtigt, 
das Frage- und Rederecht der Aktionäre für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für die 
Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten oder für Frage- und Redebeiträge einzelner 
Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung zeitlich angemessen zu be-
schränken. Darüber hinaus kann der Versammlungsleiter gemäß § 20 Absatz 1 Satz 5 der Satzung 
der Gesellschaft den Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Hauptversammlung erforderlich ist. 

INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT 

Folgende Informationen bzw. Unterlagen sind alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung zugänglich: 
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 der Inhalt der Einberufung, 

 eine Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem in der Hauptversammlung kein Be-
schluss gefasst werden soll, 

 die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen:  

- der festgestellte Jahresabschluss der elumeo SE zum 31. Dezember 2024, 

- der gebilligte Konzernabschluss der elumeo SE zum 31. Dezember 2024, 

- der Lagebericht der elumeo SE für das Geschäftsjahr 2024, 

- der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024, 

- der erläuternde Bericht zu den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1 und 315a Absatz 1 
des Handelsgesetzbuches, 

- der Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024, 

- der unter anderem den Vergütungsbericht enthaltende Geschäftsbericht 2024, 

- die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung, 

- die Formulare, die für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht für die Haupt-
versammlung verwendet werden können, 

- nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, 
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und Auskunftsrecht. 

Die vorgenannten Informationen bzw. Unterlagen liegen ferner vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der elumeo SE, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Ber-
lin, und in der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem 
Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. 

Berlin, im Mai 2025 

 

elumeo SE 

Der Verwaltungsrat 


